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Regierungskommission DCGK veröffentlicht Vorschläge für Kodexänderungen 2017 

Die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex hat gestern ihre Vor-

schläge für die Kodexänderungen 2017 veröffentlicht und zur Konsultation gestellt. Die Ände-

rungsvorschläge betreffen zum einen die Unternehmensführung (Präambel) und zum ande-

ren Vorgaben für eine verbesserte Transparenz. U.a. wurden folgende Änderungen vorge-

schlagen: 

 Einführung des Leitbildes des „Ehrbaren Kaufmanns“ zur Verdeutlichung einer guten 

Unternehmensführung und zur Beachtung von ethischen Grundsätzen im Wirtschafts-

leben (Präambel); 

 Empfehlungen für den Vorstand: 

o Offenlegung der Grundzüge des Compliance Management Systems im Cor-

porate Governance-Bericht und Einführung eines geschützten Hinweisgeber-

systems (Ziffer 4.1.3); 

 Empfehlungen für den Aufsichtsrat: 

o Bereitschaft des Aufsichtsratsvorsitzenden zu Gesprächen mit Investoren 

über aufsichtsratsspezifische Themen (Ziffer 5.2); 

o Erarbeitung eines Anforderungsprofils für Aufsichtsratsmitglieder (Ziffer 5.4.1 

Abs. 2); 

o Berücksichtigung der Eigentümerstruktur bei der Zusammensetzung des Auf-

sichtsrats (Ziffer 5.4.1 Abs. 2); 

o Information im Corporate Governance-Bericht über die nach Einschätzung 
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des Aufsichtsrats angemessene Zahl unabhängiger Mitglieder der Anteilseig-

ner und die Namen dieser Mitglieder (Ziffer 5.4.1 Abs. 4); 

o Veröffentlichung eines Lebenslaufs und einer Übersicht über wesentliche Tä-

tigkeiten von Aufsichtsratskandidaten (Ziffer 5.4.1 Abs. 5). 

Neben diesen materiellen Kodexanpassungen schlägt die Regierungskommission u.a. die 

folgenden Klarstellungen in Bezug auf die Vergütung des Vorstands vor: 

Die Bemessungsgrundlage für mehrjährige variable Vergütungen soll grundsätzlich nicht ver-

gangenheits-, sondern zukunftsbezogen sein (Ziffer 4.2.3 Abs. 2). Darüber hinaus sollen 

mehrjährige, variable Vergütungsbestandteile, die in die Berechnung von Abfindungen im Fal-

le einer vorzeitigen Beendigung des Vorstandsvertrags anteilig einbezogen werden, nicht 

vorzeitig ausbezahlt werden (Ziffer 4.2.3 Abs. 4). 

Stellungnahmen zu den vorgeschlagenen Änderungen sind bis zum 15. Dezember 2016 ab-

zugeben. Weitere Informationen zum Ablauf der Konsultation enthält die Einladung der Re-

gierungskommission. 

Die Regierungskommission wird im Februar 2017 abschließend über die Änderungen bera-

ten. Die neue Kodexfassung tritt mit ihrer Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger 

in Kraft. 

Weiterführende Informationen enthalten die Pressemitteilung, eine Erläuterung der Vorschlä-

ge und eine Präsentation der Kodex-Kommission. 

Zum Entwurf der Neufassung mit Änderungskennung 

back to top  

Linklaters Seminarprogramm für November und Dezember 2016 

Unser deutsches Seminarprogramm für November und Dezember 2016 steht Ihnen nunmehr 

zur Verfügung. Sie können sich über die anstehenden Linklaters Mandantenseminare infor-

mieren und bei Interesse dort anmelden. Das Seminarprogramm finden Sie auch im Linkla-

ters Knowledge Portal unter „Our global seminar programmes“. Sollten Sie noch keinen Zu-

gang zu unserem Knowledge Portal haben, können Sie sich hier anmelden. 

Zum Seminarprogramm 
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